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§ 19a MeldeG
Hauptwohnsitzbestatigung

MeldeG - Meldegesetz 1991

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2023

1. (1)Die Meldebehotrde hat einem Obdachlosen auf Antrag nach dem Muster der Anlage D in zwei Ausfertigungen
zu bestatigen, dass er den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen in dieser Gemeinde hat
(Hauptwohnsitzbestatigung), wenn er

1. 1.glaubhaft macht, dass er seit mindestens einem Monat den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen
ausschlieBlich im Gebiet dieser Gemeinde hat, und
2. 2.im Gebiet dieser Gemeinde eine Stelle bezeichnen kann, die er regelmaRig aufsucht (Kontaktstelle).

2. (2)Die Kontaktstelle gilt als Abgabestelle im Sinne des Zustellgesetzes,BGBI. Nr. 200/1982, sofern der Obdachlose
hiezu die Zustimmung des fiur diese Stelle Verfiigungsberechtigten nachweist.

3. (3)Die Hauptwohnsitzbestatigung wird ungultig, wenn der Betroffene gemal? 88 3 oder 5 bei einer Meldebehdrde
angemeldet wird oder wenn von einer anderen Meldebehorde eine Bestatigung gemald Abs. 1 ausgestellt wird.

8§ 4 Abs. 4 gilt mit der Mal3gabe, dass anstelle der Abmeldung die Unglltigkeit zu bestatigen ist.

4. (4)Fur Zwecke des 2. Abschnittes sind Bestatigungen gemaf Abs. 1 Anmeldungen und die Ungultigkeitserklarung
gemal Abs. 3 Abmeldungen gleichzuhalten.

5. (5)8 9 gilt fir Hauptwohnsitzbestatigungen entsprechend.

In Kraft seit 01.04.2001 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1982_200_0/1982_200_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/meldeg/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/meldeg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/meldeg/paragraf/9
file:///

	§ 19a MeldeG Hauptwohnsitzbestätigung
	MeldeG - Meldegesetz 1991


